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Antrag 

der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, Klaus 
Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer SPD 

Änderung der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, § 90 Abs. 2 Nr. 5 GLKrWO 
dahingehend zu ergänzen, dass der Wahlleiter bei jeder Wahl nicht 
nur die Zahl der für jede Person abgegebenen gültigen Stimmen im 
Wahlkreis ermittelt, sondern auch die für jede Person abgegebenen 
gültigen Stimmen in jedem allgemeinen Stimmbezirk und Sonder-
stimmbezirk sowie die vor beweglichen Wahlvorständen abgegebe-
nen Stimmen. 

 

 

Begründung: 

Transparenz und Informationsfreiheit erfordern eine Ergänzung der 
Vorschrift des § 90 Abs. 2 Nr. 5 GLKrWO in dem beantragten Sinn. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport 

Antrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt u.a. SPD 
Drs. 17/2777 

Änderung der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Harry Scheuenstuhl 
Mitberichterstatter: Andreas Lorenz 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Aus-
schuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen hat den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 82. Sit-
zung am 6. Dezember 2017 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Antrag in seiner 81. Sitzung am 1. Februar 2018 mit-
beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Florian Herrmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Harry Scheuenstuhl, Dr. Paul Wengert, 
Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer SPD 

Drs. 17/2777, 17/20570 

Änderung der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung (GLKrWO) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 3, 8 und 11, die auf 

Wunsch der Abgeordneten bzw. der Fraktionen im Plenum am 14. März beraten wer

den sollen. Die Anträge betreffen die Kennzeichnungspflicht bzw. die individuelle 

Kennzeichnung von Polizistinnen und Polizisten.

Über die übrigen Listennummern lasse ich nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen im Haus. Gibt es Ge

genstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Abgeordnete 

sind zurzeit nicht im Raum. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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